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zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber treten.
Und schliesslich die Anpassung der
Überversicherung im Alter: Heute er-
halten Personen, die kurz vor dem
Pensionsalter verunfallen, relativ ho-
he Versicherungsleistungen, da ein
lebenslanger Anspruch besteht. Dies
im Gegensatz zu Personen, die jung
verunfallen und einen tiefen Lohn
haben. Diese Überversicherung im
Alter soll abgebaut werden. Nun wird
aber über das Ziel hinausgeschossen:
Ältere Versicherte, die verunfallen,
wären künftig im Pensionsalter un-
terversichert.

Weniger Berufsunfälle und
weniger neue renten

Die Zahl der gemeldeten Unfälle und
Berufskrankheiten ging 2009 gering-
fügig um 0,4 Prozent auf 448820 zu-
rück.
Das New Case Management zeigt sei-
ne nachhaltige Wirkung durch die
erneut rückläufigen Neurentenzah-
len. Mit 2050 (Vorjahr 2210) neuen
unfallbedingten Invalidenrenten war
es diesbezüglich das beste Jahr seit
der Einführung des Unfallversiche-
rungsgesetzes 1984.
Die Suva ging 2009 verstärkt gegen
Versicherungsmissbrauch vor. So be-
arbeitete sie 2009 insgesamt 286 Ver-
dachtsfälle (Vorjahr 223).

sicherung teurer, komplizierter und
sind nicht KMU-freundlich.
Die geplante Senkung des höchstver-
sicherten Verdiensts hätte Prämien-
erhöhungen zur Folge. Heute sind
92 bis 96 Prozent der Arbeitnehmen-
den zum höchstversicherten Ver-
dienst versichert (derzeit 126 000
Franken). Dieser Anteil soll auf 85
bis 90 Prozent sinken; der höchst-
versicherte Verdienst würde somit
um rund 20 Prozent auf 101600 Fran-
ken zurückgehen. Deutlich weniger
Arbeitnehmende wären folglich zum
vollen Lohn versichert. Dadurch
würde die Gesamtlohnsumme sinken
und als Folge davon auch die Prä-
mieneinnahmen, ohne dass jedoch
die Ausgaben reduziert würden.
Denn besser Verdienende haben ein
geringeres Unfallrisiko als weniger
Verdienende und tragen so deren
Unfallkosten mit. Als Konsequenz
müssten die Prämien um zwei Pro-
zent angehoben werden.
Die geplante Erhöhung des Mindest-
invaliditätsgrads von 10 auf 20 Pro-
zent würde die Wiedereingliederung
erschweren. Der Ausgleich hilft den
Arbeitsplatz zu erhalten, weil Ein-
schränkungen des Verunfallten durch
eine Rente abgegolten werden. Kon-
kret: Ein Suva-Versicherter mit einem
Jahreslohn von 72000 Franken und
einer unfallbedingten Invalidenrente
von 19 Prozent hätte künftig einen
Lohnausfall von 13680 Franken (19
Prozent von 72000 Franken) zu tra-
gen, da neu für einen Invaliditäts-
grad unter 20 Prozent kein Renten-
anspruch mehr bestehen soll. Der
verunfallte Arbeitnehmer müsste so-
mit gegebenenfalls Schadenersatz auf
rechtlichem Weg einfordern. Der Ar-
beitgeber (bzw. seine Betriebshaft-
pflichtversicherung, sofern vorhan-
den) müsste bei Verschulden lebens-
länglich für den entstandenen Scha-
den aufkommen. Daher wäre mit
steigenden Prämien für die Betriebs-
haftpflichtversicherung oder mit
einer direkten Zahlungspflicht des
Arbeitgebers zu rechnen. Anstelle ge-
meinsamer Bemühungen um eine
möglichst baldige Wiedereingliede-
rung könnten künftig langwierige
rechtliche Auseinandersetzungen

Die Suva schloss das Geschäftsjahr
2009 mit einem positiven Jahres­
ergebnis von 188,2 Millionen Franken
ab (Vorjahr: 149,4 Millionen Fran­
ken). Die Performance auf den Kapi­
talanlagen betrug 12,6 Prozent (Vor­
jahr: 12,2 Prozent). Der finanzielle
Deckungsgrad stieg von 107,8 auf
117,6 Prozent. Da zudem der Scha­
denverlauf positiv ist, kann die Suva
ihre Prämien in der Berufsunfall­
versicherung per 1. Januar 2011 im
Durchschnitt um 3 Prozent senken.
Die Unfallversicherungsgesellschaft
Suva präsentierte an ihrer Bilanz-
Medienkonferenz vom 11. Juni in Lu-
zern ein positives Jahresergebnis von
188,2 Millionen Franken und macht
damit den Vorjahresverlust mehr als
wieder wett. Sie erzielte im Jahr 2009
in einem anspruchsvollen wirtschaft-
lichen Umfeld eine sehr gute Perfor-
mance von 12,6 Prozent (Vorjahr:
12,2 Prozent) auf ihrem Anlagever-

mögen von 31,6 Milliarden Franken
(Vorjahr: 29,3 Milliarden Franken).
Das Anlagevermögen der Suva dient
der Sicherung der Renten, die an über
100000 Personen in Form von Inva-
liden- und Hinterlassenenrenten aus-
gerichtet werden. Ohne die Kapital-
erträge aus dem Anlagevermögen
würden die Prämien deutlich höher
ausfallen. Aufgrund der langen Lauf-
zeit der Renten kann die Suva ihr
Vermögen langfristig anlegen und
selbst erhebliche Wertschwankungen
verkraften.

tiefere Prämien für die Mehrheit
der kunden

Aufgrund des erfreulichen Jahres-
ergebnisses und des guten Risikover-
laufs – insbesondere weniger Berufs-
unfälle – kann die Suva ihre Prämien
per 1. Januar 2011 zum vierten Mal
in Folge senken und damit den Werk-
platz Schweiz stützen. Die Prämien-

reduktion in der Berufsunfallversi-
cherung beträgt durchschnittlich drei
Prozent; in der Nichtberufsunfallver-
sicherung können die Prämien trotz
etwas mehr Freizeitunfällen gehalten
werden. Die effektive Prämienent-
wicklung hängt vom Risikoverlauf
der Branche bzw. des einzelnen Be-
triebs ab; die Mehrheit der Suva-Kun-
den wird jedoch in den Genuss einer
Prämiensenkung in der Berufsunfall-
versicherung kommen.

UVG-revision: Mehrkosten und
leistungsabbau drohen

Weniger optimistisch schätzt die Su-
va die künftige Prämienentwicklung
ein, wenn an den derzeitigen Kom-
missionsbeschlüssen zur UVG-Revi-
sion festgehalten wird. Denn diese
bedeuten einen Sozial- und Leis-
tungsabbau und hätten negative Aus-
wirkungen auf die Versicherten. Die-
se Entscheide machen die Unfallver-
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Die Messung von Regulierungskosten
legt Einsparpotenziale für Staat, Wirt-
schaft und Bürger in Milliardenhöhe
offen. Das geht aus einer Studie her-
vor, die der Schweizerische Gewerbe-

rEGUliErUNGskostEN – Symposium der Bertelsmann Stiftung zu Bürokratieabbau und besserer Rechtsetzung.

Hohes Einsparpotenzial in Deutschland

BErUfsUNfÄllE – Die Suva senkt ihre Prämien in der Berufsunfallversicherung per 1. Januar 2011 im Durchschnitt um drei Prozent.

GutesErgebniswirkt sichaus
Präventionsschwerpunkte
Im Rahmen der «Vision 250 Le-
ben», die bis 2015 insgesamt
250 tödliche Arbeitsunfälle ver-
hindern will, startete die Suva
verschiedene Fachkampagnen
und Schwerpunktaktivitäten bzw.
setzte diese fort.
Um das Unfallrisiko in der Freizeit
zu mindern, ist die Suva stark in
den Bereichen Schneesport, Velo-
fahren und Fussball aktiv.
2010 setzt die Suva in der Präven-
tion Akzente beim Thema Sicher-
heit im Umgang mit Asbest. Im
März 2010 lancierte sie zudem
die fünf Jahre dauernde Kampa-
gne «stolpern.ch» zur Vermeidung
von Stolper- und Sturzunfällen.

Ulrich Fricker, Vorsitzender der Geschäftsleitung (links), Franz Steinegger, Verwaltungsratspräsident (Mitte), und Ernst Mäder, Mitglied
der Geschäftsleitung, freuen sich, ihren Kunden ab 2011 eine weitere Prämiensenkung ankündigen zu können.

sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler präsentierte in Berlin die Resultate der Studie zur Messung der
Regulierungskosten, welche der sgv in Deutschland in Auftrag gegeben hatte.

verband sgv auf Basis des sogenann-
ten «Regulierungskosten-Modells» er-
stellt hat (vgl. sgz vom 28. Mai). Das
Modell ist in den Jahren 2008 und
2009 von der Bertelsmann Stiftung

entwickelt worden. Die Studie des sgv
wurde auf einem Symposium der Ber-
telsmann Stiftung in Berlin vorge-
stellt. Die Regulierungskosten – also
die Belastungen, die durch die Erfül-
lung rechtlicher Pflichten entstehen
– könnten demnach zehn Prozent des
Bruttoinlandproduktes (BIP) oder so-
gar noch mehr umfassen.
Konkret gemessen wurden in der
Studie die Regulierungskosten der
schweizerischen Unternehmen in
den Bereichen Arbeitsrecht/Arbeits-
sicherheit, Sozialversicherungen und
Lebensmittelhygiene. «Allein in die-
sen drei Bereichen summieren sich
Regulierungskosten auf umgerechnet
circa 2,5 Milliarden Euro pro Jahr»,
hält Bertelsmann fest. Hochgerechnet
auf alle gesetzlichen Regelungen in
der Schweiz hat der sgv Regulie-
rungskosten in Höhe von umgerech-
net 35 Milliarden Euro ermittelt. Das
entspricht zehn Prozent des schwei-
zerischen BIP von rund 350 Milliar-

den Euro. Käme Deutschland nur auf
die Hälfte dieses Regulierungskosten-
niveaus, würde die Belastung des
Staates, der Wirtschaft und der Bür-
ger durch die Erfüllung rechtlicher
Pflichten jährlich 120 Milliarden
Euro ausmachen (fünf Prozent des
deutschen BIP). Hier sehen die Ex-
perten hohes Sparpotenzial.

Messung in Deutschland läuft

Die Bundesregierung hat schon 2006
mit der Messung der sogenannten
Bürokratiekosten begonnen. Das sind
Kosten aufgrund gesetzlicher Infor-
mationspflichten wie zum Beispiel
Melde- oder Antragspflichten. Pro
Jahr betrugen die Bürokratiekosten
bisher circa 48 Milliarden Euro. Rund
15 Prozent oder 7 Milliarden Euro
hiervon sind bereits abgebaut wor-
den. Bis Ende 2011 sollen insgesamt
25 Prozent oder 12 Milliarden Euro
eingespart werden. Darüber hinaus
plant die Bundesregierung eine Er-

weiterung des Programms «Bürokra-
tieabbau und bessere Rechtsetzung»
auf die Messung aller finanziellen
und zeitlichen Belastungen, die
durch die Erfüllung bundesrechtli-
cher Normen anfallen. Neben Infor-
mationspflichten zählen hierzu bei-
spielsweise auch Investitions- oder
Qualifikationspflichten.
Auf dem Symposium der Bertels-
mann Stiftung diskutierten am 7. Ju-
ni rund 80 Teilnehmer aus Wirt-
schaft, Verwaltung und Wissenschaft
über die geplante Erweiterung des
Programms «Bürokratieabbau und
bessere Rechtssetzung» der Bundes-
regierung. Neben der Messung von
Regulierungskosten ging es dabei
auch um die Befristung von Geset-
zen, die laut Koalitionsvertrag von
CDU, CSU und FDP in Zukunft ver-
stärkt zu prüfen ist.


